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Die Swap-Malaise - ZurAufklärungspflicht über den negativen Marktwert
Der BGH mag Swaps nicht. Zumindest deutet seine Rechtsprechung zu diesen Finanzprodukten darauf hin. Seit
dem Jahr 2011 wächst sie ständig an; ein Ende ist nicht abzusehen. Dieser Beitrag stellt die Sonderbehandlung der
Swap-Verträge aus wirtschaftlichen und rechtlichen Gründen in Frage.

Roderic Ortner/ Felix Daubenbüchel

Medizinprodukte 4.0 - Haftung, Datenschutz, lT-Sicherheit
,,Smarte" Produkte halten Einzug in den Gesundheitssektor. Aus der Verknüpfung von lT und Medizin in mobilen
Geräten resultieren zahlreiche rechtliche Herausforderungen, die Gegenstand dieses Beitrags sind. Dabei werden
vor allem auch Haftungsfragen erörtert.
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Die goldenen Regeln frir den Kanzlei-Erfolg.

Anwaltsunternehmen f ühren

ist eine Kunst, die jeder Anwalt beherrschen muss,

wenn er Erfolg haben will. Dieses Werk beschreibt

die Grundregeln des Managements von Anwalts-

kanzleien verständlich und einprägsam anhand

vieler Beispiele, Checklisten, Charts und ilbersich-

ten und hilft so - durchaus unterhaltsam und hu-

morvoll - die typischen Managementprobleme von

Anwälten zu lösen.

Die Neuauflage

bietet eine vertiefte Darstellung und wird ergänzt
durch die aktuellen Erkenntnisse eines erfahre-
nen Managing-Partners sowie eines Business- und
Management-Coaches.

Von Prol Dr Benno Heussen, RA

5. Auflage. 201ó. XXX, 555 Se¡ten. Kartoniert € 45.-
lSBN 978-5-40ó-ó8589-7
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Beiträge
+ ErbRÄG 2015 - zu den Rechten des Lebensgefährten
Der Lebensgeführte hält Einzug ins Erbrecht.
Von Stephan Verweijen

Ð Rechtsprechung des EGMR 2015 (2). . . 857
Im zweiten Teil des Überblicks über Rsp des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte im ]ahr 2015

werden die Entscheidungen zu Art 4,5 sowie 7 bis 9 EMRK behandelt.
Von Rudolf Thienel

+ Strafprozessrechtsänderungsgesetz I 2016 und Ausblick auf
bevorstehende StPO-Novellen 863
Weiterer Ausbau der Opfer- und der Beschuldigtenrechte, Auskunft aus dem Kontenregister und
Neuregelung der Problematik des Agent Provocateur
Mit dem umfangreichen Straforozessrechtsänderungsgesetz I 2016 wurden Rechtsakte der Europäischen
Union zu den Themen Opferschutz und Rechtsbeistand (letztere teilweise) umgesetzt, das Verfahren der
Strafuerfolgungsbehörden zur Auskunft aus dem mit dem Kontenregister- und Konteneinschaugesetz neu
geschaffenen Kontenregister geregelt und das Verfahren zur Auskunft über Bankkonten und Bankgeschäfte
vereinfacht sowie die prozessualen Folgen einer unzulâssigen Tatprovokation im Licht aktueller Rsp des

EGMR neu geregelt. Mit weiteren Novellen sollen die Überwachung internetbasierter Kommunikation er-
möglicht, die Richtlinie Rechtsbeistand vollständig umgesetzt und die Kronzeugenregelung ins Dauerrecht
übergeführt werden.
Von Mørtina Kleín und Carmen Prior

Evidenzblatt
.l Familienrecht
OGH 29. 1 0. 201 5, 8 Ob 7811 5 a
123: Anspannungsgrundsatz: kein pönaler Charakter
Mit Anmerkung ton Ludwig Schmid

Ð Nachbarrecht
oGH 28.1.2016,1 0b 47l15s
124: Gegen Straßenbahn besteht kein Unterlassungsanspruch
Mit Anmerkung uon Birgit Schneider

+ Schadenersatzrecht . .

oGH 25. 2.2016,I Ob 76115i
125: Behandlungsfehler: Kein Mitverschulden des sorglosen Patienten
Mít Anmerkung von ludith Schøcherreiter

Ð Unternehmensrecht
OGH 29.3.2016, I Ob 761159
126: Kein Miwerschuldenseinwand des haftpflichtigen Abschlussprüfers

{ Wohnrecht . .

OGH 16.3.2016,3 Ob 85/15v
127: Geführdungen sind stets vom Vermieter zu beseitigen

t Medienrecht .

OGH 27.6. 2016, 15 Os 58/16t
I 28: Tatbestandliche Handlungseinheit im Medienrecht

{ Strafprozessrecht
OGH 24. 5. 2016, 14 Os 171161
129: Erneuerung und Parteiantrag auf Normenkontrolle
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EvBl-Leitsátze
{ Europäisches Zivilverfahren
oGH 25. 5.2016,9 0b 73115y
141: Gewinnzusage aus der Schweiz

{ Grundbuchsrecht
oGH 11.7.2016,5 0b 125/161
142: Teilausfertigung oder Auszug einer Urkunde genügt nicht für Einverleibung

+ Heimaufenthaltsrecht. .

oGH 6. 4. 2016, 7 0b 211't6p
143: Freiheitsbeschränkung durch am Rollstuhl fixierte ,,Sitzhose" und Medikamente

Ð Schadenersatzrecht. . . . .

OGH 25. 5. 2016, 2 Ob 701169
144: Das Pferd, ein gefåhrliches Tier

{ Schuldrecht .

oGH 15.6.2016,4 0b 96/16w
145: Bei ungeeigneter Funktionalität ist das Werk mangelhaft

OGH 12. 7.2016, 4ObPA16v .

146: Generalunternehmer haftet für Subunternehmer gegenüber anderen Subunternehmern

{ Strafprozessrecht
OGH 18. 5. 2016, 13 Os 39/16h
147: Kein RM gegen abgelehnte Angleichung eines OLG-U

ÐStrafrecht...
OGH 13. 4.2016,13 Os 27l16v
148: Echte Konkurrenz von Nötigung und fortgesetzter Gewaltausübung

EUGH-Entscheidungen

Sprache und Recht
Ð Sprache und Recht
Yon Rudolf Reischauer

Kosten
Ð Kostenseitig
Von Josef Obermaier

Standards
Ðlmpressum.....

Ð Buchbesprechung
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{Editorial ......
Von Verena T. Halbwachs

Romisches Recht
ÐMusterfall ....
fÜu I - Exegese (28 P)

Prüfer: Nikolaus Benke; gelöst von Nikolaus Benke und David Tritremmel

ÐMusterfall ....
fÜn¡ I - Sachenrecht (18 P)

Prüfer: Nikolaus Benke; gelöst yon Nikolaus Benke und Dayíd Tritremmel
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Prüfer: Peter Lewisch gelöst von Katharina Köberl
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V o n Flo ri an B öhm- Gr atzl
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{Judikatur....
Einlagenrückgewähr und Geschäftsführerhaftung bei der GmbH & Co KG
Von Romøn Alexander Røuter
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+ Judikatur. . .
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Von Eva Radlgruber
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Manfred Lindmayr: Grenzen der Bevorzugung einzelner Arbeitnehmer

Grundsätztich hat der Arbeitgeber die Mögtichkeit, mehrere Arbeitnehmer bei der Gestaltung der Arbeitsbedingungen
innerhalb der gesetzlichen, kãtlektiven oder vertraglichen Bedingungen verschieden zu behandeln. Er darf aber nicht
wittkürtich einzãlne Arbeitnehmer schlechter stetlen, andernfatls der diskriminierte Arbeitnehmer Anspruch darauf hat,

dass ihm eine gleiche Behandlung zuteilwird wie den übrigen Arbeitnehmern. Die Grenzen dieses arbeitsrechttichen
Gleichbehandlungsgrundsatzes werden im aktuellen Beitrag näher erläutert.
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Kurswechsel in d
Was sich ändern muss

ln nrlr

rKurswechsel: die gesetztiche

Rente stärken!( So lautet das Mot-

to einer großen Rentenl(ampagne,

die der DGB zusammen mit seinen

Mitgliedsgewerl<schaft en gerade

gestartet hat. Das Rentenniveau,

das derzeit nur noch bei l<napp

48 
o/. liegt und ohne Gegensteuern

bis zo4ol5o deuttich unher 43o/"

sinl<en werde, müsse zunächst

stabilisert und langfristig erhöht

werden, fordern die Gewerl<schaf-

ten. Außerdem müsse die betrieb-

Iiche Altersversorgu ng gestärkt

und ausgeweitet werden. Hier

werden mehrere gewerkschaft iche

Forderungen zur Rentenpotitil<

näher beleuchtet: lm Mittelpunkt

stehen die Entwicklung von

Löhnen, Renten und dem Renten-

bzw. Alterssicherun gsniveau, d ie

Alterssicherung von Frauen und

die neuesten Regierungsptäne zur

>Ftexirente< sowie die notwendi-

gen Schr¡tte zur Regulierung des

Altersübergangs.

a
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registrierung

Ab zotT gilt der neue Pflege-

bedürft igkeitsbegriff. Dann

gehören auch >pftegerische

Betreuungsmaßnahmen< zum

Leistungskatalog der Pflegever-

sicherung. Das führt zu neuen

Abgrenzungsfragen zu den Leis-

tungen der Eingtiederungshitfe

für behinderte Menschen. Das

geplante Pftegestärl<ungs-

gesetz lll soll hier r¡für Klarheit<

sorgen. Wie sott die Schnittstel-

[enproblematil< getöst werden?
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sicht dann nicht umgesetzt wurde, bleibt
offen. Auch der nunmehr gefundene Weg

über die Unzulässigkeit der Beschwer-

den wegen fehlender Substantiierung
der gerügten Grundrechtsverletzung
wirft Fragen auf.

9

BVerfG, Beschluss vom 18. 05. 2016 * 1 BvR 221.7 I 1.7

Seit zoo5 werden Zeiten der Schul- oder Hochschulausbildung grundsätzlich nicht mehr
rentenerhöhend berücl<sichtigt. Darin liegt keine Verletzung von Grundrechten, entschied
nun das BVerfG. Mehrere Verfassungsbeschwerden gegen das RV-Nachhaltigl<eitsgesetz
von 2oo4 hat Karlsruhe nicht zur Entscheidung angenommen.

Der grundrechtliche Schutz von Renten und

Rentenanwartschaften aus der gesetzli-

chen Rentenversicherung besteht nach der
Rechtsprechung des Bundesverfassungs-
gerichts (BVerfc) weiterhin, doch bteibt
das Schutzversprechen praktisch vöttig fot-
genlos. Das hat eine l(ammer des 1. Senats

des BVerfG erneut bestätigt. Verfahrensge-
genstand war in der Sache die Abschaffung
der rentenrechttichen Bewertung von Zei-

ten der Schul- und Hochschulausbildung
zum o1.o1.2oo5. Das sogenannte ))Renten-

versicherungsnachhattigl<eitsgesetz< (RV-

Nachhaltigl<eitsgesetz) vom 27.07.2oo4
fasst die einschlägige Vorschrift für die
Rentenversicherung im Sechsten Buch 5o-
zialgesetzbuch (SGB Vl) neu.

Studium bringt keine Entgeltpunl<te mehr
Die Neufassung des $ 74 SGB Vl - abgemit-
dert durch eine l<urze Übergangsregetung
in 5 z6¡ Abs. 3 5GB Vl für Personen, bei
denen der Rentenbezug zwischen zoo5
und zooS beginnt - bewirl<t, dass Zeiien
der Schu[- und Hochschulausbitdung die
Rentenhöhe nicht mehr beeinflussen kön-
nen. Sie können als >Berücl<sichtigungs'

zeiten< auf bestimmte Wartezeiten ange-
rechnet werden, ihnen liegen aber keine
Entgeltpunl<te mehr zugrunde. Zeiten einer
Fachschulausbildung und von Berufsvor-
bereitungsmaßnahmen werden dagegen
nach S 74 SGB Vl weiterhin rentenrechttich
bewertet, begrenzt auf drei Jahre.

BSG hatte l<eine Bedenken
Der 13. Senat des Bundessoziatgerichts
(BSG) hatte die Beseitigung der renten-
rechtlichen Retevanz von Zeiten der Schu[-

und Hochschulausbildung am tg. c.4. 2ot:-
als verfassungsl<onform beurteitt; die da-
gegen erhobene Verfassungsbeschwerde
hat das BVerfG nicht zur Entscheidung an-
genommen, weiI sie unzu[ässig sei.

Gestaltungsfreiheit des Gesetzgebers
Die Verfassungsrichter rûgen, die Be-

schwerdeführer hätte sich weder mit der
Rechtsprechung des BVerfG zur Reichweite
des Eigentumsschutzes von Renten, noch

mit der Gesiattungsfreiheit des Gesetzge-

bers im Rentenversicherungsrecht hinrei-
chend auseinandergesetzt. Soweit die Be-

schwerdefûhrer einen Ver5toß gegen das

Gleichbehandlungsgebot gerügt hätten,
weiI Zeiten der Schut- und Hochschulaus-
bildung nach $ 74 5GB Vl anders als Zeiten
einer Fachschulausbildung oder einer
berufsvorbereitenden Bitdu ngsmaßnahme

behandett werden, sei die aktuelle Recht-

sprechung des BVerfG zum Gleichheitssatz
als Prüfungsmaßstab nicht hinreichend
berücksichtigt worden.

Hinweis für die Praxis

Die Entscheidung aus Karlsruhe ent-
täuscht. Dass drei Verfassungsrichter
fünflahre benötigen, um die Unzulässig-
keit einer Verfassungsbeschwerde fest-
zustelten, ist nicht überzeugend. Eher ist
zu vermuten, dass das Gericht ursprüng-
tich vorhatte, grundsätzlich über den Ge-

staltungsspielraum des Gesetzgebers
hinsichttich rentenrechtlich relevanter
Zeiten zu entscheiden, die nicht mit Bei-

trägen unterlegt sind. Warum diese Ab-

Überhöhte Anforderungen

an Beschwerdeführer?

Wenn das Gericht in alten Verfahren die
Messlatte der Begründung so hoch legt
wie in den Beschlüssen vom r8.o5.zo16,
dürften nur noch echte Speziatisten des
Verfassungs- und des Rentenrechts iÌber-
haupt die Chance zu einer Sachprüfung
ihres Anliegens beim höchsten deut-
schen Gericht haben.

SaSi plus 9/2016
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ausgesetzt sein können. Nach einer Beschreibung des Phänomens wird der recht-
liche Rahmen untersucht und eine Haftung als Täter oder Teilnehmer diskutiert.
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Auch Minderjährige haften innerhalb der gesetzlichen Grenzen für begangenes Un-
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einem Minderjährigen zumutbar ist und was nicht. Im ,,digitalen Zeitalter" kommt
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LG Bonn, Urt. v.22. 3.2016 - I S 185/15
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Beiträge
Dr. Hans Gerhard Ganter, Vorsitzender Richter am BGH a. D., Weil der Stadt

Die Vorfälligkeitsentschåidigung - ein zivürechtliches Chamäleon?

Prof. Dr. Konrad Wimmer, Dingolfing, und Rechtsanwalt Dr. Patrick Rösler, Heidelberg

Vorf älligkeitsentschädigung : Kehraus?

Rechtsprechung
Bankrecht und Kapitalmarktrecht

Bundesgerichtshof 14.6.2016 XlZR242/I5x

Bundesgerichtshof 5.7.2016 XI ZR 254/I5x

Bundesgerichtshof 12.7.2016 XI ZR 501/15x

Bürgerliches Recht und Handelsrecht
Bundesgerichtshof |5.L2OL5 IZRBB/14x

Bundesgerichtshof 2.I2.2O1.5 IZR47/I5

Zum Verlust des Rechts des Bürgen, sich gegenüber dem
Gläubiger auf den Ablauf der ursprünglichen Regelverjäh-
rung der Hauptforderung zu berufen, wenn aufgrund eines
gegen den Hauptschuldner ergangenen rechtskräftigen
Urteils gegen diesen eine neue 3O-jährige Verjährungsfrist
in Lauf gesetzt wird und sich der Hauptschuldner erfolglos
auf die Einrede der Verjährung berufen hatte

Zur Konkurrenz der Ansprüche auf Schadensersatz wegen
(vor-)vertraglichen Aufklärungsverschuldens und auf
Rückabwicklung eines widerrufenen Finanzierungsver-
trags

Zur Fassung der Widerrufsbelehrung fùr einen als Haustùr-
geschäft zu qualifizierenden Darlehensvertrag, der mit
dem Beitritt zu einer Fondsgesellschaft ein verbundenes
Geschä.ft bildet, nach dem bis ztsrr" 3I.72.2001 geltenden
Recht; keine gesonderte Unterschrift im Sinne des $ 361a
Abs. 1 Satz 4 BGB in der bis 2urr.3I.72.2001 geltenden Fas-
sung, wenn sich die Unterschrift des Verbrauchers zugleich
au-f die Widerrufsbelehrung und eine Empfangsbestäti-
gung bezieht; zur rechtsmissbräuchlichen Ausùbung und
zur V.erwirkung des Widerrufsrechts bei beendeten Haus-
türgeschäften

Keine Anwendung des $ 655 BGB über seinen Wortlaut
hinaus auf andere Arten von Maklerverträgen; zum Ein-
fluss der Vereinbarung einer unüblich hohen Maklerprovi-
sion im Kaufvertrag zwischen Verkäufer und Käufe¡ auf
den Vorkaufsberechtigten, der sein Vorkaufsrecht ausübt

Zur internationalen Zuständigkeit deutscher Gerichte ge- 1840
mäß Art. 5 Nr. 1 Brüssel-I-VO unter dem Gesichtspunkt des
Erfüllungsortes für eine Klage auf Zahlung von Makler-
lohn, wenn der Makler seine Leistungen in Deutschland er-
L¡racht hat; zur Darlegungs- und Beweislast des Makler-
kunden für das Vorliegen einer Verbrauchersache im Sinne
von Art. 1,5 Abs. L Buchst. c BrüsseI-I-VO; zur sekundären
Darlegungslast des Maklers, der sich gegen im Zeitpunkt
der Einleitung des Klageverfahrens für einen Verbraucher-
gerichtsstand sprechende Tatsachen wendet

Zur Schadensberechnung, wenn der Makler für eine feh- 1844
Ierhafte Schätzung des Grundstückswerts verantwo¡tlich
ist und sein Kunde irn Vertrauen auf die Richtigkeit dieser
Schätzung einen für ihn unvorteilhaften Kaufvertrag ab-
schließt

t826

1831

1835

1845

I

Bundesgerichtshof 12.5.20L6 IZRS/I5



Sonstiges

Bundesgerichtshof 25.2.2016 rltZB 66/15

Bundesgerichtshof L.3.2016 VIIIZB 57/15

Bundesgerichtshof 1,3.20L6 VIIIZBBB/75

Bundesgerichtshof 27 .1 .2016 XII ZB 684/ 14

Keine Erstattungsfähigkeit fùr Kosten einer Berufungs-
erwiderung, die - auch ohne Kenntnis des Berufungsbe-
klagten - nach Rücknahme der Berufung eingereicht
worden ist

Zu¡ Ersetzung der unterbliebenen Namensangabe der
erkennenden Richter im Rubrum der getroffenen Ent-
scheidung durch die Unterschriften der Richter; zur Aus-
gangskontrolle eines per Telefax übermittelten fristge-
bundenen Schriftsatzes

Zur Zustellung einer beglaubigten Abschrift des in voll-
ständiger Form abgefassten Urteils nach $ 3L7 Abs. 1

Satz 1 ZPO n.F. als Beginn der Fristen zur Berufungsein-
legung und -begrùndung

Zur Zulassung der Berufung in den Grùnden eines amts- 1853
gerichtlichen Urteils

184B

1850

LB54
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Beiträge
Univ,-Prof, Dr. DDr. h,c. Matthias Herdegen, Bonn

Der Verordnungsvorschlag der EU-Komrnission zur Schaffung eines Europäischen Einlagenversicherungs-
systems: Würdigung aus europa- und staatsrechtlicher Sicht
-TeilI-
Dr. Daniel Weiß, LL.M. (University of Chicago), und Dr. Markus Reps, LL.M. (Wisconsin), Frankfurt a. M.
Zinsbegrenzungsvereinbarungen und -prämien in AGB
- Zugleich Besprechung LG Frankfurt a. M. vom 16.9.2015 (2-19 O 41/15) -

1. Oldober2016
70. Jahrgang
Seiten 1857-1904

tB57

1865

1BB4

Rechtsprechung
Bankrecht und Kapitalmarktrecht

Bundesgerichtshof 9.6.2016 Zur Erstreckung des mit der Pfändung des Kaufpreisan- 1874
spruchs entstandenen Pfandrechts auf den Auszahlung:san-
spruch des Verkäufers gegen den Notar bei Abwicklung ei-
ner Kaufpreiszahlung über ein Notaranderkonto

Versicherer angezeigte Abtretung der Leistungsansprüche 1877
und Gestaltungsrechte aus einem Kapitailebensversiche-
rungsvertrag an die kreditgebende Bank steht späterer
Geltendmachung von Bereicherungsansprüchen des Versi-
cherungsnehmers gegen den Versicherer nach Wider-
spruch gemäß $ 5a WG a.F. entgegen

Zur Inanspruchnahme von Griechenland auf Zahlung aus 1B7B
Staatsanleihen, die während der Schuldenkrise Griechen-
lands zwangsweise mit einem niedrigeren Nennwert ge-
tauscht werden mussten - insbesondere zur gerichtlichen
Zuständigkeit

Y ZB 37/I5x

Kammergericht t2.4.2016 6U rj2/75x

OLG Oldenburg tB.4.2Ot6 13 U 43/I5x

Bürgerliches Recht und Handelsrecht
Bundesgerichtshof t0.I2.2015 I ZR 87/14 Ztt Abgrenzung von einem Zubringerdienst im Sinne von

Art. 18 Abs. 4 Satz 2 des Montrealer Ubereinkommens von
der Konstellation, dass der aufgrund ei¡es Luftfrachtver-
trags beauftragte Frachtführer den Transport auf einer Teil-
strecke mit dem LKW durchfùhrt, obwohl eine Luftbeförde-
rung technisch und verbindungsmäßig grundsätzlich mög-
lich wäre; kein qualifiziertes Verschulden des Frachtfüh-
rers im Sinne von $ 435 HGB'allein deshalb, weil die Luft-
beförderung des Guts über einen Flughafen vorgenommen
wird, an dem es in der Vergangenheit zu Diebstählen an
Sendungen gekommen ist

Zur Unwirksamkeit einer AGB-Regelung eines Kranunter- 1BBB

nehmers, mit der dem Auftraggeber einschränkungslos
und ohne Festlegung von Mitwirkungspflichten des Kran-
unternehmers die Vèrantwortlichkeit für die Eignung der
Bodenverhältnisse für den vereinbarten Kraneinsatz und
die Verpflichtung auferlegt werden, auf die Lage und das
Vorhanãensein von unterirdischen Hohlräumen am Ein-
satzort unauf gef ordert hinzuweisen

I

Bundesgerichtshof 28.1.2016 | ZR 60/14



Bundesgerichtshof 10.3,2016 III ZR 255/1'2

Bundesgerichtshof 20.L.2076 VIll ZR 77/I5

Bundesgerichtshof 24.2,2016 VIII ZR 38/15

Zur Anwendbarkeit von Art. 15 Abs, 1 Buchst. c 2. Alt. 1894
der Verordnung (EG) Nr. 4412001 auf einen zwischen ei-
nem Verbraucher und einem beru-flich oder gewerblich
Handelnden geschlossenen Vertrag, der als solcher
nicht in den Bereich der von dem Vertragspartner auf
den Wohnsitzmitgliedstaat des Verbrauchers ausgerich-
teten beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit fäÌlt, aber
eine enge Verbindung zu einem anderen Vertrag auf-
weist, der zuvor zwischen denselben Parteien im Be-
reich einer solchen Tätigkeit geschlossen wurde

Zur Erstreckung einer Hemmung der Verjährung nach
$ 213 BGB auf Ansprüche, die aus demselben Grund
wahlweise neben dem Anspruch oder an seiner Stelle
gegeben sind, auf die in $ 437 BGB aufgeführten Nach-
erfüllungs- und Gewährleistungsrechte

LBST

Zu den Anforderungen an die Untersuchungs- und Rü- 1899
geobliegenheit des Käufers im Rahmen eines beidersei-
tigen Handelsgeschäfts; zur Darlegungs- und Beweis-
last des Schuldners, der sich auf Verjährung beruft,
wenn das Gesetz für einen bestimmten Anspruch je
nach Fallgestaltung verschieden lange Verjährungsfris-
ten vorsieht
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Das neue ZKG : Verfassungswidri ger Kontrahierungszwang

Der Umstand, dass Kontrahierungszwänge in gewisser Weise Systembrüche des Zivilrechts bedeuten

ist ebenso anerkannt wie dìe Rechtfertigungslast für Eingriffe in die Berufsfreiheit als elementarer
Baustein einer freiheitlichen Wirtschaftsordnung. Mehr oder weniger geräuschlos hat der Bundesge-

setzgeber in Umsetzung der Richtlinie 201419218U mit dem Zahlungskontengesetz (ZKG) die private

Kreditwirtschaft verpflichtet, im Prinzip jedermann ein Girokonto anzubieten. Der Beitrag betrachtet
die Hintergründe der neuen Regelungen und befasst sich insbesondere mit dem auferlegten Kontra-

hierungszwang.

FinTechs: Rechtliche Herausforderungen bei den Finanztechnologien der Zukunft

,,FinTech" ist einAkronym aus denAnfangsbuchstaben von ,,Financial" und ,,Technology" und be-

zeichnet ìnnovative Technologien und Geschäftsmodelle auf dem Sektor der Finanzdienstleistungen.
Der Beitrag befasst sich mit den rechtlichen Anforderungen, die zwingend berücksìchtigt werden

müssen.

FinTechs als Anlageberater? Die aufsichtsrechtliche Einordnung von Robo-Advisory

Auch dieser Beitrag befasst sich mit einem besonderen Aspekt von FinTechs. Die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat sich dieses Themas ebenfalls angenommen und beschäftigt

sich seìt Ende 2015 ìn einer internen Projektgruppe mit den Geschäftsmodellen von FinTechs. Dies

zeigt, dass die Digitalisierung nicht nur Herausforderung für etablierte Finanzdienstleisteç sondern

auch fur Gesetzgeber und Aufsichtsbehörden darstellt. Der Aufsatz beschreibt und analysiert die

automatisierte Finanzberatung durch FinTechs (sog. Robo-Advisory oder Robo-Advice).

353

360

366
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24 Abs, l; SS 50, 97 Abs. 1 und 2; RL 2001/29/EG Att.5
Abs.3 Buchst. k
BGH, Urteil vom 28.07.2016 - IZR9/15

J a gua r-Vertragswerkstatt
GWB $ 19 Abs. 1, 2 Nr. l, 5 20 Abs. / S. /, $ 33,'
VO (EU) Nr. 461 /201 0
BGH, Urteil vom 26.07.2016 - KZF. 41,/14

Pelican/Pelikan
GWB $ t ; AEUV Art. I 0l Abs. I
BGH, Urteil vom 15.12.2015 KZR92/73
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BETRIEBSWIRTSCHAFT

AUFSATZ
Handelsbilanzrecht/Rechnungslegung

Offene Fragen zur Anwendung des HGB-Abzin-
sungssatzes auf Pensionsrückstellungen und dessen
Auswirkungen auf Unternehmensgewinne und -aus-
schüttungen
Dipl.-Kfm. Dr. Michael Thaut, Stuttgart
Der Gesetzgeber hat im Mär22016 den Abzinsungssatz für
Rückstellungen von Altersversorgungsverpflichtungen er-
höht. Der Beitrag geht auf offene Fragestellungen zum An-
wendungsbereich der Neuregelung ein und zeigt auf, mit wel-
chen Belastungen Unternehmen aufgrund von zinsbedingten
Rückstellungszuführungen trotzdem rechnen müssen.

D81215r24

KURZNACHRICHTEN INTERNATIONATE
RECHNUNGSTEGUNG

D812r6389

KOMPAKT
Bilanzsteuerrecht

Keine Rücklage für Ersatzbeschaffung im Falle einer
gesellschaftsvertraglich bedingten Veräußerung
StB Prof. Dr, Christoph Watrin I StB Fabian Riegler,
beide Münster
D81215909

STEU ERRECHT

AUFSATZ
Abgabenordnung/Steuerstrafrecht
Berichtigung nach 5 153 AO oder Selbstanzeige nach
55 371,398a AO?

Prof. Dr. Roman Seer, Bochum
Mit dem urnfassenden Anwendungserlass zur Anwendung
des 5 153 AO hat die Finanzverwaltung ein Thema aufgegrif-
fen, das in den letzten Jahren in hohem Maß zu Unsicherheit
bei Unternehmen geführt hat, die steuerliche Fehler nachträg-
lich korrigieren mussten. Es werden die derzeitigen Probleme
der Selbstanzeige in Abgrenzung zur schlichten Berichtigung
aufgezeigt. Daran anknüpfend wird die Funktion des AEAO zu
5 153 kritisch gewürdigt.

Ð81215712 s.2192

Einkommensteuer/Körperschaftsteuer

Steuerliche Beurteilung von Zeitwertkonten für
Gesellschafter-Geschäftsführer
RA/FAStR Dr. Rolf Schwedhelr¡ I RA Dr. Alexander Zapf,
beide Köln
Verzichtet ein Gesellschafter-Geschäftsführer im Rahmen
eines sog. Arbeitszeit- oder Zeitwertkontos auf die unmittel-
bare Entlohnung zugunsten von späterer Freizeit, führt dies
nach Auffassung des BFH zu verdeckten Gewinnausschüt-
tungen. Aufgezeigt wird, dass die Einrichtung eines entgelt-
umwandlungsbasierten Lebensarbeitszeitkontos unter Beach-
tung weiterer Maßnahmen zur Vermeidung von verdeckten
Gewinnausschüttungen entgegen der Auffassung des BFH
nicht per se zu einer verdeckten Gewinnausschüttung führen
mu5s.

Dß1211267 s.2200

www.der-betrieb.de

VERWATTU NGSANWEISU NGEN

Kapitalertragsteuer/Kirchensteuer

Elektronisches Verfahren zum KiSt-Abzug bei
Kapitalerträgen
Oberste Finanzbehörden der Länder, gleichlautender

Erlass vom 10.08.2016

D81215721

Umsatzsteuer

Behandlung negativer Einlagezinsen
Landesamt für Steuern und Finanzen Sachsen,

Kurzinformation USt vom 03.08.2016

Ð81216764

EI{TSCHEIDUNGEI{
Einkommensteuer

Entschädigungszahlung an Berufsfeuerwehrleute
für rechtswidrig geleistete Mehrarbeit
BFH, Urteil vom 14.0ó.2016 - lX R 2/16

D8121641 1

Einkommensteuer

Steuerliche Behandlung der Bonusleistungen einer
gesetzlichen Krankenkasse
BFH, Urteil vom 01.06.2016 - X R f7l15
D812r64f,9

Umsatzsteuer

Rückwirkende Berichtigung fehlerhafter
Rechnungen
EUGH, Urteil vom 15.09.20t6 - Rs. C-518/16

D812166s7

Umsatzsteuer

Zur Geschäftsveräußerung bei einem Geschäftshaus,
das vom Veräußerer vollständig verpachtet war und
vom Erwerber nur noch teilweise verpachtet wird
BFH, Urteil vom 06.07.2016 - Xl R Il15
D81216813 s.2214

s.22A4

s.2209

s.218s

s.2191
s.2210

s.2211

s,2214

Abgabenordnung
Feststellung einer Steuerhinterziehung
8FH, Urteil vom 12.07.2016 - llR42114
DB12157A7 s,2217

M2

s.2203
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WIRTSCHAFTSREC

AUFSATZ
FinanzierunglKapitalanlage

Auskunftsanspruch des lnhabers eines gewinn-
abhängig verzinsten Genussrechts

Dr. Moritz Pöschke, [L.M. (Ha¡vard), Köln
Genussrechte sind häufig so ausgestaltet, dass die jährlichen
Zinszahlungen nur erfolgen, wenn die Zahlung aus einem ,,Bi-
lanzgewinn" der Emittentin geleistet werden kann. Weist die
Emittentin in ihrem Jahresabschluss ein ausgeglichenes Ergeb-
nis oder einen Bilanzverlust aus und zahlt deshalb keine Zinsen,
möchten die lnhaber der Genussrechte häufig genau wissen,
aus welchen Gründen bestimmte bilanzpolitische Entscheidun-
gen (2.8. Ansatz und Bewertung von Rückstellungen) getroffen
wurden, die das bilanzielle Ergebnis verringert haben. Der BGH

hat ia se¡nem Urteil vom 14.06.2016 (ll ZR 121/15, DB 2016 5.

1865) klargestellt, dass die Genussrechtsinhaber nur in Ausnah-
mefällen einen Anspruch auf diese lnformationen haben.

D81215723

KOMPAKT
Personengesellschaftsrecht

BGH: Abfindungsanspruch des aus einer
Freiberufler-GbR ausscheidenden Gesellschafters
RA Ðr. Jens Buchta, Düsseldorf

t81216714

ENTSCHEIDUiIGEN

GmbH-Recht

Zum Ansprúch eines Gesellschafters auf Vertreter
und Begleiter in der Gesellschafterversammlung
einer GmbH
OLG Dresden, Urteil vom 25.08.2016 - 8u 47116

Df,1216766

Handelsvertreterrecht

Zur Nichtigkeit einer Vereinbarung über Anrech-
nung der Handelsvertretervergütung auf den künf-
tigen Ausgleichsanspruch bei Vertragsbeendigung
BGll, Urteil vom 14.07.2016 - VllZR297l15
ù81211764

Kapitalanlage

Schadensersatz- und Rückabwicklungsansprüche
eines Anlegers nach Widerruf der fremdfinanzierten
Beteiligung an einem Filmfonds
BGll, Urteil vom 05.07.2016 - XlZR254fi5
Ð81216770

lnhaltsverzeichnis

ARBEITSRECHT

AUFSATZ
Entgeltrecht
Lohngleichheit statt Bürokratie
Prof. Dr. Gregor Thüsing, LL.M. {Harvard}, Bonn
Seit Ende 2015 liegt der Diskussionsentwurf des Gesetzes für
mehr Lohngerechtigke¡t zwischen Männern und Frauen vor.

Der Entwurf sieht insb. Maßnahmen vor, die den Anspruch
der Frauen auf Gleichbehandlung beim Arbeitslohn flankie-
ren - etwa durch Offenlegungspflichten. Doch wie wirkt s¡ch

die geplante Reform tatsächlich aus und kann der Entwurf
neben dem sicheren Anstieg an Verwaltungsaufwand für
Arbeitgeber das Ziel von mehr Lohngerechtigkeit überhaupt
erreichen? Ein Blick auf den Gesetzeswortlaut und die Ursa-

chen der Geschlechterungleichheit sowie ein Rechtsvergleich
mit anderen Ländern verraten, dass das Reformvorhaben so

nicht zu tatsächlichen Erfolgen führen wird.

D81212482 5.2234

t¡ï:,: a
o

U

za

s.2219

KOMPAKT
Gleichbehandlung

Kein Diskriminierungsschutz für Scheinbewerber
RA/FAAIbR Dr. André Zimmermann, LL.M., Düsseldorf

D81212421

ENTSCHEIDUNGEtTI

Entgeltrecht/Arbeitsvertragsrecht
Beweislast für den Beginn einer neuen krankheits-
bedingten Arbeitsunfähigkeit trägt der Arbeitnehmer
BAG, Urteil vom 25.05.2016 - 5 AZR 318115

Ð812'!0289

EntgeltrechtlKündigu ngsrecht

Rechtswidriger Ausschluss des Anspruchs auf
jährliche Treuegutschriften bei Eigenkündigung
vor Ablauf des späteren Auszahlungsstichtags
LAG Närnberg, Urteil vom 06.04.20f 6 - 4 5a427115

Ð8121 1885

Arbeitszeitrecht
Arbeitszeit an Vorfesttagen
BAG, Urteil vom 29.06.2016 - 5 AZR 617115

D81214615

Kündigungsrecht

Erforderlichkeit eines BEM bei Unkenntnis der
Krankheitsursachen
IAG Hamm, Urteil vom ß.A7.2016-7 5a'1707115

D4121442A

s.2240

5.2222

s.2241

s.2222

s.2242

s.2227

s.2243

s,2229

s.2244
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AUFSATZE

KONZERIIRECHT
GmbH-Recht
Praxisfragen zur Organhaftung bei
U nternehmensverkäufen
RA Dr. Andreas Hoger, LL.M. (Harvard), Frankfurt/M.
lm Urteil vom 08.07.2015 zu einem M&A-Verkaufsverfahren des

ADAC behandelte das OLG München praxisrelevante Fragen zur
Darlegungs- und Beweislast bei Organhaftungsansprüchen, zu

konzern¡nternen Zuständigkeiten und Berichtslinien bei einem
Unternehmensverkauf. Die gerichtlichen Erwägungen sind für
M&A-Verfahren über den entschiedenen Fall hinaus relevant.

DKl21 1680

STEUERRECHT

lnterhationales Steuerrecht

Behandlung von Gewinnausschüttungen im System
der Hinzurechnungsbesteuerung
CPA/StB Dr. Arne Schnitger, LL.M., Berlin / Gary Rüsch,

M.5c., Köln
Das FG Bremen hat mit seinem Urteil vom 15.10.2015 erstmals
zur Anwendung des 5 3 Nr. 41 EStG bei Körperschaften entschie-
den. Der vorliegende Beitrag beschäftigt sich mit dem Urteil und
zeigt weiterführende Erwägungen aul welche das Urteil stützen.

DK1214474

Gewerbesteuer

Das Sonderbetriebsergebnis des KGaA-Komplementärs
als zufälliger Gewerbeertrag
Dipl.-Fw. (FH) Dr. Stephanie Alexandra Krebbers-van
Heek, Kleve
Für Konzerne stellt die Rechtsform der KGaA ein interessantes
Gestaltungsinstrument dar, weil sie die Vorteile der Kapital-
beschaffung über die Börse mit einer völligen Trennung von
Führung und Kapital verbindet. Aufgrund ihrer gesellschafts-

und steuerrechtlichen Sonderstellung bietet die KGaA jedoch
immer wieder Anlass zu Diskussionen. lm Steuerrecht wird die
Diskussion vom Systemstreit zwischen der intransparenten und
transparenten Besteuerung bestimmt. Während die Grundzüge
der gewerbesteuerrechtlichen Behandlung der KGaA und ihrer
Komplementäre geklärt erscheinen, ergeben sich hinsichtlich
des Sonderbetriebsergebnisses ggf. erhebliche Belastungsun-
terschiede im Vergleich zur klassischen Mitunternehmerschaft.

DK't 21 1 178

U mwandlungssteuerrecht
Abwärtsverschmelzung unter Bete¡ligung
ausländischer Anteilseigner
Regierungsrat Dipl.-Kfm. Dr. Guido Weber, Grevenbroich
Die Abwärtsverschmelzung wirft als Sonderfall der Verschmel-
zung gesellschafts- und steuerrechtllch Fragestellungen auf.

Dies betrifft insb. den Ansatz der von der übertragenden Körper-

schaft gehaltenen Anteile an der übernehmenden Körperschaft
in der steuerlichen 5chlussbilanz der Übertragerin. Die hierzu im
UmwstE getroffenen Regelungen werden kontrovers diskutiert.
Nun liegen m¡t den Urteilen des FG Düsseldorf vom 22.04.2016

und des FG Rheinland-Pfalz vom 12.04.2016 erstmals finanzge-
richtliche Entscheidungen hierzu vor. Die FG gehen davon aus,

dass die Anteile der übertragenden an der übernehmenden
Körperschaft in der Schlussbilanz der Übertragerin auch dann
zum Buchwert angesetzt werden können, wenn die im UmwStE
genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind. Die Analyse der
Urteilsgründe zeigt aber, dass die von den FG herangezogenen
systematischen Erwägungen keineswegs zwingend sind und
sowohl Gesetzeszweck als auch Gesetzeswortlaut ein anderes
Auslegungsergebnis nahelegen könnten.

ÐKt214475

lnhaltsverzeichnis

Grunderwerbsteuer
Grunderwerbsteuerliche Folgen der Errichtung
eines Contractual Trust Arrangements (CTA)

StB Dipl.-Kfm. Dr. Christian Hick, Bonn
Ausgehend von der BFH-Entscheidung vom 20.04.2016
(ll R 54i14) zu den grunderwerbsteuerlichen Folgen der Errich-

tung eines CTA wird verdeutlicht, dass mit dem Abschluss von
Treuhandverhältnissen - auch bei Konzernsachverhalten - das

Risiko des doppelten GrESt-Anfalls einhergeht.

DKl211718

B ¡ tA N Z RECHT/REC H N U N G S tEG U ttl G

Rechnungslegung / Handelsbilanzrecht

Equity-Bewertung von Anteilen an assoziierten
Unternehmen unter Berücksichtigung der
Neuerungen durch das BiIRUG

WP/StB Prof. Dr. Christian Zwirner / WPiStB Dr. Julia

Busch, beide München
Das BiIRUG hat die Vorschriften zur Equity-Bewertung assoziier-

ter Unternehmen im Konzernabschluss modifiziert. Diese Neue-
rungen sind bedeutend für die Praxis. Die Anderungen beziehen

sich einerseits auf Erleichterungsmöglichkeiten im Zusammen-
hang mit dem Zeitpunkt der erstmaligen Equity-Bewertung,
andererseits aufdie Anwendung der Regelungen zur Zwischen-
ergebniseliminierung und zu latenten Steuern. Die hierzu vorge-
nommenen Änderungen sind erstmals auf Konzernabschlüsse

für das nach dem 31.12.2015 beginnende Geschäftsjahr anzu-
wenden. Bei einem kalenderjahrgleichen Geschäftsjahr ergeben
sich damit im Zweifelsfall Übergangseffekte zum 01.01.2016.

DKl21 1968

ENTSCHEIDUNGEN

KONZERNRECHT
Aktienrecht
Barabfi ndung bei gekündigtem Gewinnabführungs-
und Beherrschungsvertrag
OLG Frankfurt/M., Beschluss vom 05.02.2016 - 21 W 69114

DK1201832 5.406

\M/ a
a

5.397

5.373

s.381

5.400

s.384

GmbH-Recht

Beschlussfassung in der Gesellschafterversamm-
lung: Zur Zustimmungspflicht eines Gesellschafters
aufgrund der gesellschafterlichen Treuepfl icht
OLG München, Urteil vom 23.06.2016-23U 4531115

DKI210126

STEUERRECHT

Grunderwerbsteuer
Verwertungsbefugnis bei Treuhandverhältnissen
BFH, Urteil vom 20.04.2016 - ll R 54i14

DN1208437

Umwand lu ngssteuerrecht

Zur grenzüberschreitenden Abwärtsverschmelzung
FG Düsseldorl Urteil vom 22.04.2016 - 6 K 7947 I 1 4 K,G

DK1206795

Umwandlungssteuerrecht
Abwärtsverschmelzung - Bewertung - Rückstel-
lung - Schlussbilanz - Übergehende Anteile
FG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 12.04.2016 - 1 K 1001/14

ÐK1 21 2564

s.414

s.416

s.417

s.424
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Wirtschaftsrecht

Dle Woche im Blick

Entsche¡dungen
EuGHI Haftung eines Unternehmens für das Fehlverhalten eines

selbständigen Dienstleisters (21 .7 .2016 - Rs. C-542114)

BGH: Erfüllung der nach 5 20 AktG bestehenden Mitteilungspflich-

ren durch ein Unternehmen (5.4.2016 -llZR268114)
BGH: Deutsches Stiftungskollisionsrecht - Geltung der Grundsätze

des lnternationalen Gesellschaftsrechts (8.9.2016 - lll ZR7 /15)
BGH: Geltendmachung eines Verletzungsunterlassungsanspruchs

durch Mitbewerber - Stirnlampen (10.3.2016 - I ZR 183/14)

BGH: Mehrkosten bei Eintritt eines Dritten in den Reisevertrag
(27.9.2016 -XZR 107/15 und X ZR 141/15)

BGH: Verbot des Vertriebs von Energiesparlampen mit zu hohem

Quecksilbergehalt (21 .9. 016 - I2R234/15)
BGH: Postausgangskiste eines Prozessbevollmächtigten ist nicht
Teil des Postwegs (1 6.8.201 6 - Vl ZB 40/15)
BGH: Verhältnis des Streithelfers als Streitverkündetem zu den Par-

teien des Rechtsstre its (23.8.201 6 - V lll ZB 9 6 / 1 5)

Gesetzgebung
BReg: Entwurf der 9. Novelle des GWB beschlossen

Aufsatz

Prof. Dr. Markus Gehrlein, Richter am BGH

BB-Rechtsprechungsreport zur Unternehmens-
insolvenz des Jahres 201512016 - Teil 1

Auch im Berichtsjahr 201 5/201 6 hat der BGH die höchstrichterl¡che
Rechtsprechung zum lnsolvenzrecht fortgeschrieben, wie dieser

und frühere in dieser Zeitschrift erschienene Rechtsprechungsre-
porte verdeutlichen. Der erste Teil des Reports behandelt Fragestel-

lungen rund um das Eröffnungsverfahren sowie das eröffnete Ver-

fahren, in dem in Heft 41 erscheinenden Teil 2 geht der Verfasser

ausführlich aufdie lnsolvenzanfechtung ein, der weiterhin eine un-
gebrochen hohe Bedeutung zukommt.

Ëntscheidungen

BGH: Widerrufener Finanzierungsvertrag - Nebeneinander von
Schadensersatzanspruch wegen (vor-)vertraglichen Aufklärungs-
verschuldens und Anspruch auf Rückabwicklung
(s.7 .201 6 - Xl ZR 25 4 / 1 s)

BGH: Angemessenheit einer Fristsetzung zur Nacherfüllung
(13.7 .2016 -VlllZR 49/15 - dazu BB-Kommentar von

Nadíne Otz, RAin)

Steuerrecht

Die Woche im Blick

Entscheidungen
EuGH: Ausgaben für Gegenstände und Dienstle¡stungen - Prozen-

tualer Anteil,ihrer Nutzung zu nicht wirtschaftlichen Zwecken von

mehr als 90 7o ihrer gesamten Nutzung - Ausschluss vom Recht auf

Vorsteuerabzug (1 5.9.201 6 - C-400/1 5)

pFH: Vorsteueraufteilung bei gemischt-genutzten Gebäuden
(10.8.2016-XrR31/09)
FG Niedersachsen: Umsatzsteuerbefreiung für Laborleistungen
(3.9.201s -16K340112)
FG Köln: Voraussetzungen für die abweichende Steuerfestsetzung

aus Billigkeitsgründen gemäß 5 i 63 AO (16.6.2016 - 13 KgB4/11)

Gesetzgebung
ErbSt-Reform: Einigung im Vermittlungsausschuss

BReg: Verständigung über die Betriebsrente
BReg: Keine Manipulationen,an Kassensystemen

Aufsätze

Dipl.-Kffr. Dr. Gabriele Rautenstrauch, StBin, und

Dipl.-Volksw. Dr. Johannes Suttner

Die EU Anti-BEPS-Richtlinie: Überblick und künft¡ge
Anpassungsnotwend¡gkeiten im deutschen Recht

Der Beitrag gibt einen Überblick über die Regelungen der EU Anti
Tax Avoidance Richtlinie und zeigt aul in welchen Bereichen der
deutsche Geseugeber voraussichtlich Anpassungen aufgrund der

Richtlinie vornehmen muss.

lngoTodesco, stB, und Markus Harz, StB

BEPS und Mobility - mehr als steuerliche
Herausforderungen

Die Veröffentlichung der finalen BEPS-Abschlussberichte (Base Ero-

sion and Profit Shifting) hat in der internationalen Steuerwelt für
Aufruhr gesorgt. Die BEP5-Maßnahmen sollen sicherstellen, dass

Unternehmensgewinne künftig dort besteuert werden, wo die ent-
sprechenden Aktivitäten ausgeübt werden und Wertschôpfung

stattfindet. Auf den ersten Blick scheint diese lnitiative ausschließ-

lich für das Unternehmenssteuerrecht und die Gestaltung von Ver-

rechnungspreissystemen von Bedeutung zu sein. Es ergeben sich

aber auch weitreichende Auswirkungen auf den HR- und Mobility-
Bereich multinationaler Unternehmen. Besonders brisant dabei:

der Bereich international mobiler Mitarbeiter.

Entseheidungen

BFH: Einkommensteuer'aus Beteiligung an Personengesellschaft

als Masseschuld bei Beteiligung an Personengesellschaft nach Er-

öffnung des lnsolvenzverfahrens
(1.6.2016 - XR26/14)

BFH¡ Zur Geschäftsveräußerung bei einem Geschäftshaus, das

vom Veräußerer vollständig verpachtet war und vom Erwerber nur

noch teilweise verpachtet wird
(6.7.2016 -XtR1/1s\

FG Berlin-Brandenburg: Darlehensverzicht als Veräußerung für
Zwecke des 5 20 Abs. 2 S. 1 Nr. 7 ESIG

(20.1.2016 - 14K 14040/13 - dazu BB-Kommentar von

Dr. Martin Weiss, StB)

Neuerscheinung Buch
Eschenfelder, ìflirtschaft sprüferhaft ung
Praxisnahe übers¡cht ùber Haftungsnormen und -grundlagen

September 2016, 287 Seiten, Kt., € 84-
lSBN: 978-3-8005-2095-4 I lnfos unter: www.shop.ruw.de
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Die Woche im Blick 24oB Die Woche im Blick

Entscheidungen
BFH: Gebäudesanierung - Anschaffungsnahe Herstellungskosten

anstelle Sofortabzug (14.6.2016-lX,R25/14; lX R 15/15; lX R22/15)

Rechnungslegung
IASB: Green Book 201 6

IASB: Formale Konekturen
IASB: September-Update
EU: Übernahme der Änderungen an IFRS 1 0, IFRS 1 2 und IAS 28

WPK: RegE eines CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetzes - Abwei-
chungen gegenüber dem RefE

DRSC: Bericht über die 29. Sitzung des HGB-FA vom 19.9.2016 in

Berlin

DRSC: Sitzungen der Fachausschüsse im 0ktober 201 6

Wirtschaftsprüfung
WPK: Berufssatzung für WP/vBP am 23.9.2016 in Kraft getreten

IDW: Stellungnahme zum Reff eines neuen 5 Bd KStG-Ê

(Verlustverrechn ung bei Körperschaft en)

zu
I,

Aufsatz

Prof. Dr. Volker H. Peemöller

Grundsätze ordnungsmäßiger Prüfung von lnternen
Revisionssystemen : einheitlicher Standardentwurf
von IDW und DllR

lm Juni dieses Jahres hat das lnstitut der Wirtschaftsprüfer (lDW)

den Entwurf eines IDW-Prüfungsstandards zur Prrifung von lnter-
nen Revisionssystemen (lRS) herausgegeben, der gemeinschaftlich
mit dem Deutschen lnstitut für lnterne Revision (DllR) erarbeitet
wurde und bis zum 31.12.2016 kommentiert werden kann. Die frei-
willige Prüfung des lR5 nach EPS 983 ist dam¡t identisch mit dem
Quality Assessment nach DllR-Norm. Neben dem Standard mit An-
wendungshinweisen sind vier Anlagen beigefügt. Anlage 1 enthält
den Kriterienkatalog zur Beurteilung des lRS, Anlage 2 liefert Hin-

weise auf die Bewertung bezüglich dieser Kriterien. Diese Anlagen
sind identisch für IDW und DllR. Anlage 3 enthält Formulierungs-
vorschläge für die Abfassung des Prüfungsberichts, und Anlage 4
zeigt die berufsständischen Unterschiede in den Standards zur Prü-

fung von lnternen Revisionssystemen auf. ln dem Beitrag werden
die wesentlichen lnhalte kritisch dargestellt und Hinweise für Ver-

besserungen gegeben.

NIV
Entscheidungen
BAG: Unwirksamkeit der Allgemeinverbindlicherklärungen von Ta-
rifuerträgen - Sozialkassenverfahren des Baugewerbes
(AVE VTV 2008 und 201 0) (21 .9.2016 - 1 0 ABR 33/1 s)

BAG: Massenentlassung - Konsultationiverfahren mit dem Be-
triebsrat (22.9.201 6 - 2 AZR 27 6 / 1 6)

BAG: Erfüllung des gesetzlichen Mindestlohns
(2s.s.2016- s AZR 13s/16)

BAG: Bonusanspruch nach billigem Ermessen

(3.8.201 6 - 10 AZR 7 10/14)
BAG: Rechtsweg - Alleinentscheidung des Vorsitzenden
(16.8.20'16-9 AS4/16)

Aufsatz

Dr. Michael Meyer, RA/FAArbR

Arbeitsstrafrecht - Vorsatz und lrtum
bei5l19BetrVG
5 1 19 BetrVG ist ein Straftatbestand im Betriebsverfassungsgesetz

und zählt zum ,,Arbeitsstrafrecht". Damit wird in der arbeitsrechtlÈ
chen Praxis von Betriebsräten immer wieder gedroht, vor allem
dann, wenn der Arbeitgeber den Forderungen nicht in der ge-

wünschten Form entspricht. Der Arbeitsrechtsanwalt stellt nun

sehr schnell fest, dass er zwar einige Kasuistik zu den in Betracht

kommenden objektiven Tathandlungen der Zifî.1, 2 und 3 von

5 i 1 9 Abs. 1 BetrVG findet. die subjektive Seite aber deutlich unter-
belichtet bleibt.

Die Erste Seite
Dr. Björn Demuth, RA/SrB/FAStR

Freie Berufe im Deregulierungsfokus
der Europäischen Kömmission

lmpressumAlorschau

Entscheidung

BAG: Nichtigkeit eines deklaratorischen Schuldanerkenntn¡sses 2427

und Verstoß gegen Klauselverbot
(21.4.2016 - 8 AZR474/14 - dazu BB-Kommentar von

Dr. Hagen Köckeritz, LL.M. oec. int. IHalle-Wittenberg], RA und

Dr. Felix Diehl)

2410

Entscheidung

BFH: Erneuter Wechsel der Gewinnermittlungsart nach wirksamer 2415
Ausübung des Wahlrechts für ein Wirtschaftsjahr nur bei Vorliegen

eines besonderen Grunds zulässig
(2.6.2016 - lV R 39/13 - dazu BB-KommentaÍ von
Sebastian Heß, RA/FAStR/StB)

Neuerdrcinung Buch
Wüstemann/Koch, W¡rtschaftsprüfung case by care

Lðsungen nach HGB m¡t Hinweisen auf l5A und US-GAAS

4. Auflage 2016,260 Seiten, Kt., € 38,90

ISBN: 978-3-8005:5041-8 / lnfos unten.wwwshop.ruwde

Neuerucheinung Buch
Lukas/Dahl, M¡tbe3t¡mmung in sozialen Angelegenheiten
Arbeitszeit und Urlaubsregelungen - paritätisch bearbeitet

Okrober 20"l6,677 Seiren, Geb., € 149,-

ISBN: 978-3-8005-3280-f I lnfos unter: www.shop.ruw.de

RdF-Workshop
Aktuelle Entwicklungen im Aufsichts-
und Steuerrecht für Finanzinstrumente

@
IWorkshop

Recht der
Finenzinstrumente

am 24, 0ktober 2015

in Franl<furt am Main

Betr¡ebs-Berater 
1 BB 40.2016 | 4.1
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Hormonisierung des öffentlichen Rechnungswesens
in Europo
Thomas Müller-Marqués Berger undHelge C. Brixner ) 1049
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KOMPAKT

Satzung fiir Qualitätskontrolle in Kraft getreten

Abschlussprüfer: neue Unabhängigkeitsanforderungen (IDW PS 345)

Wie kann sich die Interne Revision weiterentwickeln?

IDWzumEntwurf desPCAOB zumBestätigungsvermerk . ', ' '.....
IDW zu den Masterstudiengängen nach S 8a WPO

Aus ausländischen Fachzeitschriften .

ANALYSE

Abschlussprüferaufsicht in Österreich nach der EU-Reform

Prof. Dr. Dr. PeÛaInwinkl .
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l 1050
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) 1052

) 1053
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KOMPAKT

Bilanzierung von Altersversorgungsverpflichtungen (IDW ERS HFA 30 n.F.)

Wertminderung von Finanzinstrumenten (IDW ERS HFA 48)

Erst-Anwendung von IFRS 9 für Unternehmen im Anwendungsbereich

vonIFRS 4 ....
Reform der Nachhaltigkeitsb erichterstattung

Neuer Vorsitzender des IIRC

ANALYSE

Hypothese: IAS 11 (Auftragsfertigung) = IFRS L5 (Umsatz über die Zeit)

Dr. Sebastían Heintges und. Alexandra Erber

) 1064
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) 1065

r 1066

) 1066
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FINANCIAL SERI|'ICES0
KCIMPAKT

Insolvenzrechtliche Ernordnung von Verbindlichkeiten

Finanzmarktbehörde wird neu strukturiert
AttALYSE

Bewertung von Beteiligungen an Immobiliengesellschaften (IDW S 12)

Martín Strücker, MíchaeL Eisenhuth, Dr. Karl-Heínz Lemnítzer

undHeiko Sundermqnn

,t 1074
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ANALYSE

Uneinheitliche Corporate-Governance-Vorgaben bei Unternehmen des Bundes

Dr. Simone Hartnzarut und" Prof. Dr. Christian Zwirner

KTMPAKT

IDW zur Verlustverrechnung bei Körperschaften
IDW zur Beibehaltung der sog. Umsatzsteuerlagerregelung
Kürzere Aufbewahrungsfristen, weniger Belege

ANALYSE

Personengesellschaft als Organgesellschaft ?

Dr. Ulrich Grünwald

r¡ 1082

KÛMPAKT

EU-US-Datenschutzschild:bereits 103US-Unternehmenregistriert ...... t 1089

Rezension .. Ð 1089

AFüA¡-YSË

Der Liquidationswert bei rechtsgeprägten Anlässen der Unternehmensbewertung
Prof. Dr. Dr. h.c. Franz W. Wagner . u 1090

r 1095

n 1096

r 1096

) 1097

MANAS EM ENT & B€RåTI*II€

STE1IERN & R.EC}I,T

&t'lll NE-EATf NBÁl,ll( DIR WP8

Am Ende eines jeden Beitrags in der \MPg finden Sie einen Code, die
sogenannte,,DOC-ID' (2. B. W1006745).

Diese DOC-ID unterstützt Sie bei der Nutzung der erweiterten
Online-Datenbank der WPg (WPg online). Im Suchfeld der Datenbank

werden Sie durch die Eingabe der DOC-ID schnell und bequem den gesuchten Beitrag
finden. Nähere Informationen finden Sie unter www.wpg.de.

Haben Sie Interesse an einer Autorenschaft bzw Veröffentlichung im IDW Verlag?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Senden Sie eine E-Mail anAnnette Preuß (preuss@idw-verlag.de), in der Sie sich,Ihre
Qualifikation und Ihre Produktidee kurz vorstellen. Oder rufen Sie direkt an - auch
wenn Sie nicht selbst schreiben, sondern eine Empfehlung oder Anregung geben wollen:
(021L) 456r-278.

Wir fteuen uns über lhre Kontaktaufnahme und melden uns kurzfristig zurück.

UÍERAËN SI€ A{'TEN Hq ltsWVfRI.AB:

, 18.2û16 , |llft
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GESETISCHAFTS- & STEUERRECHT
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Kay-Michael Wilke: Umsetzung von BEPS Akt¡on 13 im deutschen Recht

Der bundesdeutsche Gesetzgeber witl noch in diesem Jahr die Ergebnisse aus der BEPS Aktion 13 in nationales Recht umsetzen.
Hierzu ist ein sog BEPS-Umsetzungsgesetz von der Regierung verabschiedet worden, das im Herbst im Deutschen Bundestag beraten
werden wird. Der Autor gibt einen Überbtick über die geplanten Ergänzungen und Neuregelungen im deutschen Steuerrecht.

BII.ANZSTEUERRECHT

27L

Romuald Bertl/Klaus Hirschler: Beteiligung an Personengeseltschaft und deren Auswirkung auf die Bilanzierung
latenter Steuern 274

JUDIKATUR STEUERRECHT

Werner Wiesner: Ende der Unternehmensgruppe durch eine Gruppenträger-Exportverschmelzung 276

FACHTITERATUR

Thomas Wenger: Festschrift für Hans-Georg Koppensteiner zum 80. Geburtstag - Teil 2 278

UNTERNEHMENSBEWERTUNG
Klaus Rabek Grobplanungsphase und TerminalValue nach dem Standard KFS/BWI

Die Arbeitsgruppe Unternehmensbewertung des Fachsenats für Betriebswirtschaft der Kammer der Wirtschaftstreuhänder hat am
4. 11. 2015 eine Empfehlung zur Grobptanungsphase und zur Rentenphase (Terminal Value) nach dem Fachgutachten KFS/BWI
verabschiedet. Der Beitrag ertäutert die wesentlichen Aussagen der Empfehlung und veranschaulicht ihre Anwendung anhand von
Beispielen.

digital exklusiv
Kammer der Wirtschaftst¡'euhänder: Empfehlung der Arbeitsgruppe Unternehmensbewertung des Fachsenats für
Betriebswirtschaft zur Grobplanungsphase und zur Rentenphase (Terminal Value), Endfassung vom 4. 11. 2015

280

RECHNUNGSWESEN

Klemens Eiter/Philip Kudrna/Rotand Nessmann: Negativzinsen: Ausweisdilemma im Abschtuss?

Der Ausweis von negativen Zinsen führt zu Problemen, da unternehmensrechttich vietfach ein satdierter Ausweis als negativer
Zinsertrag gefordert wird. Nach Meinung der Autoren ist aber auch unternehmensrechtlich ein (IFRS-konformer) Ausweis ats

Zinsaufwand zulässig.

289
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Robert Reiter: Die Zutässigkeit einer finanzmathematischen Berechnung fürAbfertigungsrückstellung und
Jubiläumsgeldrückstellung

Der Artiket behandelt die Frage der Zulässigkeit der finanzmathematischen Berechnung zur Bewertung einer Abfertigungs- und
Jubitäumsgeldrückstettung für einen nach UGB aufgestellten Jahres- oder Konzernabschluss.

Sebastian Bergmann; Bilanzierung von Genussrechten: Úberarbeitung der Stetlungnahme KFS/RL 13

lm Juni 2016 hat der KWT-Fachsenat für Unternehmensrecht und Revision eine überarbeitete Version seiner Steltungnahme KFS/
RL 13 zur Bitanzierung von Genussrechten veröffentticht. lm nachfotgenden Beitrag sollen die wichtigsten Ãnderungen vorgestellt
und gewürdigt werden.

INTERNATIONATER RUNDBTICK
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